
Regierung von Oberbayern
Sachgebiet 25 - Luftamt Südbayem
Postfach

80534 München

Erklärun g zur NuEung der durch Algemeinverfügung erteilten
Erlaubnis zum Aufstieg von unbemannten Luftfahrtsystemen
gem. Allgemeinverfügung der Regierung von Oberbayem
und Allgemeinverfügung Regierung von Mittelftanken
Bltle D€achten Slo, dass diese Erklärung für einen Zeiteufit von zwei Jahren nach Abgabe (Datum der Unterzelchnung) griltlg lst.

Geben Sie daher unb€dingt das Datum der Abgabe an. Sie können ab dem dritlen Werktag nach Aufgabe zur Post von der
Allgemeinerlaubnis Gebrauch machen. Eine Bastätigung des Eirgangs durch das anständige Luftarnt erfdgt nicfit.

BUe nerügon SiG ehs Kople dleser Erld5rung, die beim Betubb des unbemannten Luftfahilsystems mlta.tftihren lst

Bei Einzelpersonon
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Bei Personenvereinigungen
Name der Firma/Behörde/sonstigen Eiffiichtung

E-Mail (freiwillige Angabe)

Name(n) der Vertretungsberechtigten/des Vertretungsberechtig[en

Für die oben angeführte Personenvereinigung sollen die auf Seite 3 dieser Erklärung aufgeflihrten Personen
die Luftraum nulzung durchf ühr en.
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Hiermit gibVgeben die unterzeichnende/n Person/en und gegebenenfalls die auf Seite 3 unterzeichnenden
Personen gegenüber dem Luftamt der Regierung folgende Erklärung ab:

1. lch werde nach Zugang dieser Erklärung bei der Behörde (diese gilt am dritten Werktag nach Aufgabe
zur Post als zugegangen) von der Allgemeinvefügung

/
ff O"r Regierung von Oberbayem - Luftamt Südbayern - zur Erteilung der Erlaubnis zum Aufstieg von' 'unbemannten Luftfahrtsystemen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 Luftrverkehrs-Ordnung (LuftVO) in den

Regierungsbezirken Obarbayem, Nlederbayern und Schwaben des Freistaates Bayem in der
jeweils geltenden Fassung Gebrauch machen

oder (die Erklärung kann nur an eine Regierung gerichtet werden)

tr der Reg'lerung von Mittetfranken - Luftamt Nordbayem- zur Erteilurg der Erlaubnis zum Aufstieg
von unbemannten Luftfahrtsystemen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) in
den Regierungsbezirken Oberfranken, tittelfranken, Unterfianken und Oberpfalz des Frei-
staates Bayern in der jeweils geltenden Fassung Gebrauch machen.

Die Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung habe ich vollständig zur Kenntnis genommen. lch werde
mich regelmäßig über den aktuellen Stand dieser Allgemeinverfügung informieren.

2. lch erklcire, dass ich mich eingehend mit den technischen und betrieblichen Anforderungen an das ver-
wendete Fluggerät vertraut gemacht habe und über eine ausreichende Befähigung zur sicheren Bedi+
nun g des unbemannten Luftfahrtsystems verfüge.

3. Es wird versichert, dass für die Regulierung von Personerp und Sachschäden eine Haftpflichfuersiche
rung nach den Vorschriften §§ 37 Ab6. 1 Buchst. a, 43 LuftVG i. V. m. § 101 ff Luftverkehrs.Zulassungs-
Ordnung (Luft\fZO) besteht.

4. lch erkläre, dass durch die beantragrte Nutzung des Luftraumes datenschuErechtliche Bestimmungen
nicht verleEt werden. Die beantragte Nutzung dient nicht der gelelten Beobachtung und/oder Aufzeich-
nung von Personen bziv. es liegt eine schriffiche Einwilligung der betreffenden Personen vor.
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Bei Personenvereinigungen

Unterschdft der Veüet ngsber€cffigter/des Verteturgsberechtigten
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